
Ordnungswidrigkeiten

§ 3

Ordnungswidrig im Sinne des Art. 79 Abs.1 BayBO handelt, wer den Festsetzungen nach § 2 dieser Satzung zuwiderhandelt.

VERFAHRENSVERMERKE

Aufstellungsbeschluss1. am 02.02.2016

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses2.

Beteiligung der Behörden und
vom 09.06.2016

3.

Satzungsbeschluss

4.

am / seit ................Bekanntgemacht / Rechtskräftig

5.

Gemeinde Ilmmünster, den ......................

.......................................................
Anton Steinberger, 1. Bürgermeister

GEMEINDE ILMMÜNSTER, LANDKREIS PFAFFENHOFEN

EINBEZIEHUNGSSATZUNG NR.4 

FL.NR. 503   GEMARKUNG ILMRIED

ÜBERSICHTSLAGEPLAN M = 1 : 2000

AUSGEFERTIGT:

ILMMÜNSTER, DEN ..........................................

........................................................
PFAFFENHOFEN, 02.08.2016

....................................................................................
ANTON STEINBERGER, 1. BÜRGERMEISTER

ENTWURFSVERFASSER:

Architekten  Stadtplaner
Bauingenieure
Vermessungsingenieure
Erschließungsträger

Hohenwarter Straße 124
85276 Pfaffenhofen
Tel.: 08441 504622
Fax: 08441 504629
Mail ue@wipflerplan.de

Proj.Nr.: 7430.001

Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit

6.

sonstigen Träger öffentlicher Belange bis 18.07.2016

am 01.03.2016

am 02.08.2016

vom 16.06.2016 bis 18.07.2016

Inkrafttreten

§ 4

Diese Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

"DORFSTRASSE32"



Die Gemeinde Ilmmünster erlässt aufgrund

- des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuches (BauGB)
- des Art. 81 Bayerische Bauordnung (BayBO)
- des Art. 23 Gemeindeordnung (GO) und
- der Planzeichenverordnung (PlanzV)

folgende Satzung :

Räumlicher Geltungsbereich

§ 1

Festsetzungen

§ 2

2.

1.

Geltungsbereich

Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches (Fl.Nr. 503, Gemarkung Ilmried, Teilfläche) sind in der Planzeichnung dargestellt.
Planzeichnung und Geländeschnitt sind Bestandteil der Satzung.

Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind als Freiflächen nach landschaftsgärtnerischen Gesichtspunkten zu gestalten.2.2
Nicht heimische Baum- und Straucharten sind unzulässig.

 Hinweise

bestehende Gebäude

Ortsrandeingrünung als private Grünfläche.

Flurnummer

Je angefangene 30 m² dieser Fläche ist ein heimischer Laubbaum
zu pflanzen.

Maximal 5,00 m - gemessen von der Oberkante Erdgeschoss-Rohfußboden bis zum Schnittpunkt der
verlängerten Außenkante der Außenwand mit der Dachhaut. 

2.1 Wandhöhen:

Festsetzungen durch Text

Festsetzungen durch Planzeichen

3.

Maximale Höhe Oberkante Rohfußboden Untergeschoß (UG) bzw. 

N
O

R
D

50100

+ 458,50 (UG)

Erdgeschoß (EG) in Metern über Normal-Null.

Gebäudevorschlag

5

M 1 : 200GELÄNDESCHNITT

+458,50 (UG)+458,35

nat. Gelände am Haus

Strasse

+461,30 (EG)
+461,78

+458,66

+457,00

geplantes Gelände

zwei Vollgeschoße als Höchstgrenze

PLANZEICHNUNG M 1 : 1000

Auf mögliche Lärmimmissionen aus der aktiven Landwirtschaft, insbesondere zur Erntezeit, wird hingewiesen.
Auf Geruchsbelästigungen bei ungünstigen Wetterlagen durch die nahegelegenen landwirtschaftlichen Betriebe
wird hingewiesen.


